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Prozessrechtliches: Nachweis Zeugenbeweis 

Der nachfolgende Inhalt behandelt alleine die ImmobilienmäImmobilienmäImmobilienmäImmobilienmäkeleikeleikeleikelei! 
 

Zielpublikum:Zielpublikum:Zielpublikum:Zielpublikum:    Käufer    Verkäufer    Makler 

Arbeitnehmer wie aucArbeitnehmer wie aucArbeitnehmer wie aucArbeitnehmer wie auch Verwaltungsräte oder Gesellschafter können im Prozess als Zeugen h Verwaltungsräte oder Gesellschafter können im Prozess als Zeugen h Verwaltungsräte oder Gesellschafter können im Prozess als Zeugen h Verwaltungsräte oder Gesellschafter können im Prozess als Zeugen 
befragt werden.befragt werden.befragt werden.befragt werden.    

Sachverhalt Sachverhalt Sachverhalt Sachverhalt     

Der Makler hat den Nachweis einer Abschlussmöglichkeit vollbracht. Der Kaufvertrag kommt 
zustande; der Kunde bestreitet jedoch, dass der Nachweis erbracht wurde. 

RechtslageRechtslageRechtslageRechtslage    

Der Makler hat im Streitfall zu beweisen, dass er eine Abschlussmöglichkeit nachgewiesen – 
namentlich die Daten des Interessenten und des Objekts mitgeteilt – hat. Als Beweise kommen 
u.A. Urkunden oder Zeugen in Frage. Ein Mitarbeiter der Maklerfirma kann ohne Weiteres als 
Zeuge befragt werden. 

FolgeFolgeFolgeFolge    

Bestehen keine Urkundenbeweise für den Nachweis, kommt nur ein Zeugenbeweis in Frage. Das 
Zeugnis eines Mitarbeiters genügt, wenn keine Anhaltspunkte bestehen, die an seiner 
Glaubwürdigkeit zweifeln lassen. 

TippsTippsTippsTipps    

� Nachweis schriftlich erbringen 

� Mündlich mitgeteilten Nachweis auch durch Brief bestätigen 

Datum:Datum:Datum:Datum:    

   

 


